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Antrag 

der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea Behr, 
Thorsten Freudenberger, Stefan Meyer, Martin Mittag, Helmut Schnotz, Sascha 
Schnürer, Carolina Trautner CSU, 

Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Mehr Attraktivität: Vergütung der Heilmittelerbringer regionalisieren 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiterhin für mehr regio-
nale Spielräume bei der Vergütung der Heilmittelerbringer einzusetzen. 

 

 

Begründung: 

Für den Bereich der Heilmittel wurden mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz 
vom 06.05.2019 die Zuständigkeiten für Verträge und Preisvereinbarungen vollständig 
auf die Bundesebene verlagert. Die Kritik Bayerns, dass durch die bundesweiten Rege-
lungen regionale Bedarfe nicht mehr ausreichend Berücksichtigung finden können, 
wurde im Gesetzgebungsverfahren nicht berücksichtigt. 

Die Vertragsverhandlungen für Heilmittel obliegen alleine den Selbstverwaltungspart-
nern auf Bundesebene (GKV-Spitzenverband – GKV = Gesetzliche Krankenversiche-
rung – und den für die Wahrnehmung der Interessen der Leistungserbringer maßgebli-
chen Spitzenorganisationen). Die Vertragspartner haben hierbei gemäß § 125 Abs. 3 
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zu beachten, dass die auszuhandelnden Preise eine 
leistungsgerechte und wirtschaftliche Versorgung ermöglichen. Dabei sind insbeson-
dere die Entwicklung der Personal- und Sachkosten sowie die durchschnittlich laufen-
den Kosten für den Betrieb der Heilmittelpraxis zu berücksichtigen. 

Allerdings wird dabei den im Bundesgebiet stark regional abweichenden Kosten nicht 
Rechnung getragen. So sind die Kostenstrukturen in Görlitz andere als in Nürnberg. Die 
bayerischen Heilmittelerbringer leiden hierunter massiv – mit der Folge, dass auch dies 
die Attraktivität des Heilmittelerbringerberufs schmälert. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Prävention 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, 
Dr. Andrea Behr u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 19/3449 

Mehr Attraktivität: Vergütung der Heilmittelerbringer regionalisieren 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Martin Mittag 
Mitberichterstatter: Paul Knoblach 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Prävention fe-
derführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht 
befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 14. Sitzung am  
15. Oktober 2024 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Bernhard Seidenath 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Bernhard Seidenath, Tanja Schorer-Dremel, Dr. Andrea 
Behr, Thorsten Freudenberger, Stefan Meyer, Martin Mittag, Helmut Schnotz, 
Sascha Schnürer, Carolina Trautner CSU, 

Florian Streibl, Felix Locke, Susann Enders, Tobias Beck, Martin Behringer, 
Dr. Martin Brunnhuber, Stefan Frühbeißer, Johann Groß, Wolfgang Hauber, 
Bernhard Heinisch, Alexander Hold, Marina Jakob, Michael Koller, Nikolaus 
Kraus, Josef Lausch, Christian Lindinger, Rainer Ludwig, Ulrike Müller, 
Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Julian Preidl, Anton Rittel, Markus 
Saller, Martin Scharf, Werner Schießl, Gabi Schmidt, Roswitha Toso, Roland 
Weigert, Jutta Widmann, Benno Zierer, Felix Freiherr von Zobel, Thomas Zöller 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/3449, 19/4052 

Mehr Attraktivität: Vergütung der Heilmittelerbringer regionalisieren 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiterhin für mehr regio-
nale Spielräume bei der Vergütung der Heilmittelerbringer einzusetzen. 

 

 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Alexander Hold



Zweiter Vizepräsident Alexander Hold: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die endgültige Abstimmungsliste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der endgültigen Abstimmungsliste ein

verstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind offensichtlich alle Frak

tionen. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit 

übernimmt der Landtag diese Voten.
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